
Bebauungsplanverfahren „Stellfelbe II“ 
hier: bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 
 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB): 
 

1. Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau, vom 08.05.23  

 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der 
folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich der Gesteine der Opalinuston-Formation (Mitteljura), welche von 
quartären Ablagerungen aus Jungem Flussbettsediment mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit überlagert werden. 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Die Gesteine der Opalinuston-Formation neigen beim Anschnitt innerhalb einer 
Baugrubenwand /-böschung zu Rutschungen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 

wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und 

im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 

empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sollte von 

der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 

Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
 
Generell der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder 
unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkonzept zur 
Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden 
im Rahmen der weiteren Vorhabensplanung bzw. -durchführung zu erstellen ist. Eine 
Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen. 
 



Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das LGRB 
statt. 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist 
das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 

abgerufen werden kann. 

 
 
2. Landratsamt Göppingen vom 16.05.23 
 
Das Landratsamt nimmt zu dem Entwurf des o.g. Bebauungsplans wie folgt Stellung:  
 
I. Umweltschutzamt  
 
Naturschutz  
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege wird zum Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen:  
 
Beim Bebauungsplan „Stellfelbe II“ handelt es sich überwiegend um bereits bebaute Flächen, 
lediglich am westlichen Rand sind Flächen noch nicht bebaut. Für das gesamte Gebiet besteht 
bereits ein älterer Bebauungsplan aus den 1960iger Jahren.  
 
Artenschutzrechtliche Belange sind jedoch zu berücksichtigen, da diese sicher beim 
bestehenden Bebauungsplan noch nicht berücksichtigt wurden. Nachdem lt. Begründung zum 
Bebauungsplan im weiteren Verfahren für die Belange des Umweltschutzes eine 
Umweltprüfung durchgeführt wird, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken vorbehaltlich der 
Ergebnisse der insbesondere für die Belange des Naturschutzes aktuell bearbeiteten 
Unterlagen (artenschutzrechtliche Relevanzprüfung und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung).  
 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope


Altlasten 
 
Auf Flurstück 1467 des Bebauungsplans ist im Bodenschutz- und Altlastenkataster der 

Altstandort Maschinenbau, Adolf-Kolping-Str. 1 mit der BAK Nr.: 03663 erfasst und auf 

Beweisniveau 1 mit dem Handlungsbedarf B (Belassen) und dem Kriterium ‚Anhaltspunkte; 

derzeit keine Exposition‘ bewertet. Diese Fläche wurde noch nicht orientierend untersucht. Bei 

Entsiegelung besteht weiterer Handlungsbedarf. 

Auf Flurstück 1468 ist der Altstandort Bauunternehmen, Daimlerstr. 24 mit der BAK Nr.: 03663 
erfasst und auf Beweisniveau 1 mit dem Handlungsbedarf B (Belassen) und dem Kriterium 
Entsorgungsrelevanz bewertet. Dem Landratsamt liegt eine erweiterte historische Erhebung 
mit Bewertungsdatum vom 01.10.2013 vor. Bei Aushubarbeiten kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass auffälliges Material freigelegt wird, welches abfallrechtlich zu beseitigen oder 
anderweitig zu verwerten ist.  
 
Es wird gebeten, diesen Sachverhalt als Hinweis in den Textteil des Bebauungsplans 
aufzunehmen.  
 
Abfall  
 
Es ist zu prüfen, ob durch Festsetzungen im Bebauungsplan ein Erdmassenausgleich 
innerhalb des Baugebietes erreicht werden kann (§ 3 Abs.3 LKreiWiG). Dabei sollen durch die 
Festlegung von Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung anfallenden zu 
erwartenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden.  
 
Hinweis: Eine fehlende Berücksichtigung des Erdmassenausgleichs kann u.U. zu einer 
Rechtswidrigkeit des Bebauungsplans wegen eines Abwägungsfehlers (wegen 
Abwägungsausfall) führen. Der Erdmassenausgleich als zu prüfender Belang ist als 
„Abwägungsmaterial“ bei der Planungsabwägung / dem Planungsermessen gemäß BauGB in 
die Abwägung mit einzubeziehen. 
 
Bodenschutz  
 
Bei einer Bebauung der Fläche 1460/2 ist für das Schutzgut Boden eine entsprechende 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung vorzunehmen.  
 
Hinweis:  
Bei Bebauung der Flurstückes 1460/2 (0,9 ha) ist ein Bodenschutzkonzept bei der 
Antragstellung vorzulegen. Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) hat der Vorhabenträger bei Einwirkung auf den Boden auf eine nicht baulich 
veränderte oder unbebaute Fläche von mehr als 0,5 Hektar zur Gewährleistung eines 
sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden ein 
Bodenschutzkonzept zu erstellen. 
 
Im Hinblick auf Grundwasserschutz, Oberflächengewässer und Abwasserbeseitigung werden 
keine Anregungen vorgebracht.  
 
Immissionsschutz  
 
Zur Steuerung des Einzelhandels soll das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet 
dahingehend geordnet werden, dass bei Neuansiedlungen i.W. gewerbliche und industrielle 
Vorhaben zum Zuge kommen. Die weitere Ausbreitung von großflächigem Einzelhandel wird 
somit zugunsten von Industrie und Gewerbe und im weiteren in einem Sondergebiet begrenzt. 
Damit wird Raum für Industrie und Gewerbe geschaffen. Dies an einer Stelle, wo es bislang 
keine Konflikte durch Lärm oder Gerüche gegeben hat und eine sinnvolle Entwicklung für 
Industrie und Gewerbe geschaffen wird.  



 
Gegen die Planungen bestehen deshalb keine Bedenken. 
 
II. Gesundheitsamt  
 
Von Seiten des Gesundheitsamtes bestehen gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans 

keine fachlichen Einwände. 

Im Gebiet des Bebauungsplans gibt es gemäß Altlastenkataster die folgenden 
Altlastenverdachtsflächen:  
- 03514-000 AS Bauunternehmen, Daimlerstraße 24  
- 03663-000 AS Maschinenbau, Adolf-Kolping-Straße 1  
- 01694-000 AS Chemische Reinigung, Mozartstraße 35  
 
Die Fläche der chemischen Reinigung wurde vermutlich im Jahr 2005 saniert, das alte 
Gebäude abgerissen. Gemäß Aktenlage ist die Fläche uneingeschränkt nutzbar.  
Durch die Baumaßnahmen darf keine Gesundheitsgefährdung für Menschen entstehen. Im 
Bereich der Altlastenverdachtsflächen sind die Erd- bzw. Tiefbauarbeiten von einem 
geeigneten Sachverständigen für Altlasten zu überwachen. Ein Abschlussbericht des 
Sachverständigen zu den Baumaßnahmen ist erforderlich und dem Gesundheitsamt 
unaufgefordert vorzulegen. Im Bericht ist unter anderem auf den Wirkungspfad Bodenluft-
Innenraumluft-Mensch einzugehen.  
 
Das Herstellen von Zisternen, die im Textteil, Punkt 2. „örtliche Bauvorschriften“ unter Punkt 
3.3 „Grundwasserschutz, Regenwassernutzung“ festgeschrieben sind, wird begrüßt.  
 
Die Bauherren sind auf das Merkblatt „Speicherung von Regenwasser in Zisternen“ und der 
Anzeigenpflicht über das Anzeigeformular nach § 13 (4) der TrinkwV vom Landratsamt 
Göppingen hinzuweisen. 
 
III. Amt für Vermessung und Flurneuordnung  
 
Beim zeichnerischen Teil des Bebauungsplans „Stellfelbe II“ in Donzdorf ist noch die 
Flurstücksnummer 166/1 einzutragen.  
 
IV. Die Stellungnahme der Kreisarchäologie wird gegebenenfalls nachgereicht. 


